
























Anlage 1
Tabelle 1

Kilometertabelle

Groß Kiesow Greifswald Jeeser Miltzow Wüstenfelde Stralsund Martensdorf Kummerow Velgast Saatel Kenz Barth
Züssow/Karlsburg 6 18 29 34 39 49 58 61 67 71 75 79

Groß Kiesow 12 23 28 33 43 52 55 61 65 69 73
Greifswald 11 16 21 31 40 43 49 53 57 61

Jeeser 5 10 20 29 32 38 42 46 50
Miltzow 5 15 24 27 33 37 41 45

Wüstenfelde 10 19 22 28 32 36 40
Stralsund 9 12 18 22 26 30

Martensdorf 3 9 13 17 21
Kummerow 6 10 14 18

Velgast 4 8 12
Saatel 4 8

Kenz 4

Legende:
100 alle Verbindungen mit Greifswald (103, 104, 105 ,106, 107, 108)
200 alle Verbindungen mit Stralsund (202, 203, 204, 205, 207)
306 Verbindung Greifswald - Stralsund

1 bis 9 alle übrigen Verbindungen
11 und 12 Verbindung innerhalb des Stadtgebietes Greifswald (Greifswald, Greifswald Süd) und Stralsund (Stralsund, Stralsund-Grünhufe, 

Stralsund Rügendamm)

Preisstufenübersicht

Bartarif / Zeitkartentarif
Groß Kiesow Greifswald Jeeser Miltzow Wüstenfelde Stralsund Martensdorf Kummerow Velgast Saatel Kenz Barth

Züssow/Karlsburg 2 104 5 6 6 207 8 8 8 9 9 9
Groß Kiesow 103 5 5 6 207 8 8 8 8 8 9
Greifswald 11 103 104 105 306 106 107 107 108 108 108

Jeeser 1 2 204 5 6 6 7 7 7
Miltzow 1 203 5 5 6 6 7 7

Wüstenfelde 202 4 5 5 6 6 6
Stralsund 12 202 203 204 205 205 205

Martensdorf 1 2 3 4 5
Kummerow 2 2 3 4

Velgast 1 2 3
Saatel 1 2

Kenz 1
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Anlage 1
Tabelle 2

Preisstufenübersicht mit Anstoßverkehr UBB 
Bartarif
Züssow/Karlsburg Groß Kiesow Greifswald Jeeser Miltzow Wüstenfelde Stralsund Martensdorf Kummerow Velgast Saatel Kenz Barth
Ahlbeck Grenze 2.4 104.4 5.4 6.4 6.4 207.4 8.4 8.4 8.4 9.4 9.4 9.4
Seebad Ahlbeck 2.4 104.4 5.4 6.4 6.4 207.4 8.4 8.4 8.4 9.4 9.4 9.4
Ahlbeck-
Ostseetherme 2.4 104.4 5.4 6.4 6.4 207.4 8.4 8.4 8.4 9.4 9.4 9.4

Seebad Heringsdorf 2.4 104.4 5.4 6.4 6.4 207.4 8.4 8.4 8.4 9.4 9.4 9.4

Seebad Heringsdorf 
Neuhof 2.4 104.4 5.4 6.4 6.4 207.4 8.4 8.4 8.4 9.4 9.4 9.4
Bansin Seebad 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Schmollensee 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Ückeritz 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Stubbenfelde 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Kölpinsee 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Koserow 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Zempin 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Zinnowitz 2.2 104.2 5.2 6.2 6.2 207.2 8.2 8.2 8.2 9.2 9.2 9.2
Trassenheide 2.2 104.2 5.2 6.2 6.2 207.2 8.2 8.2 8.2 9.2 9.2 9.2
Bannemin - 
Mölschow 2.2 104.2 5.2 6.2 6.2 207.2 8.2 8.2 8.2 9.2 9.2 9.2
Peenemünde 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Karlshagen 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Trassenmoor 2.3 104.3 5.3 6.3 6.3 207.3 8.3 8.3 8.3 9.3 9.3 9.3
Wolgaster Fähre 2.1 104.1 5.1 6.1 6.1 207.1 8.1 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1
Wolgast Hafen 2.1 104.1 5.1 6.1 6.1 207.1 8.1 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1
Wolgast 2.1 104.1 5.1 6.1 6.1 207.1 8.1 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1
Hohendorf 2.1 104.1 5.1 6.1 6.1 207.1 8.1 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1
Buddenhagen 2.1 104.1 5.1 6.1 6.1 207.1 8.1 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1

Anmerkung: Es werden tariflich gleichgestellt, wobei die Fahrausweisaufdrucke unverändert bleiben

1. Wolgast, Wolgast Hafen und Wolgaster Fähre zu Wolgast
2. Seebad Heringsdorf und Seebad Heringsdorf Neuhof zu Seebad Heringsdorf
3. Seebad Ahlbeck, Ahlbeck-Ostseetherme und Ahlbeck Grenze zu Seebad Ahlbeck
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Anlage 2
Preistafel Bartarif (Angaben in EUR) Tabelle 1
gerundet

Preisstufe km

Einzelfahr-    
ausweis 
Normaltarif

Einzelfahrau
sweis 
Ermäßigung
starif Kind

Einzelfahr-  
ausweis 
Ermäßi-      
gungstarif 
BahnCard

Einzelfahra
usweis 
Ermäßigun
gstarif 
BahnCard 
Kind

Gruppen-    
preis je 
Teilnehmer 
Erwachsen
er

Gruppen-    
preis je 
Teilnehmer 
Kind

Wochen-        
karte 
Normaltarif

Wochen-        
karte Ermäßi-
gungstarif

Monatskarte 
Normaltarif

Monatskarte 
Ermäßi-         
gungstarif

Abo-
Monatskarten

Abo-
Monatskarte 
Ermäßigungst
arif

Jahreskarte Jahreskarte 
Ermäßigungs
tarif 

1 0 bis 5 1,00 0,50 0,75 0,40 0,50 0,25 12,00 9,00 35,00 26,00 350,00 260,00 332,50 247,00
2, 202 6 bis 10 2,00 1,00 1,50 0,75 1,00 0,50 15,00 11,00 45,00 34,00 450,00 340,00 427,50 323,00
3, 103, 203 11 bis 15 20,00 15,00 60,00 45,00 600,00 450,00 570,00 427,50
4, 104, 204 16 bis 20 25,00 19,00 75,00 56,00 750,00 560,00 712,50 532,00
5, 105, 205 21 bis 30 5,00 2,50 3,75 1,90 2,50 1,25 30,00 22,50 90,00 67,50 900,00 675,00 855,00 641,00
6, 106, 306 31 bis 40
7, 107, 207 41 bis 50
8, 108 51 bis 70 9,00 4,50 6,75 3,40 4,50 2,25
9 ab 71 11,00 5,50 8,25 4,15 5,50 2,75
11, 12 1,50 0,75 12,00 9,00 35,00 26,00 350,00 260,00 332,50 247,00

3,00 1,50 2,25 1,15 1,50 0,75

1,753,502,655,253,507,00
40,00 855,001.140,00900,001.200,0090,00120,0030,00
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Anlage 2
Tabelle 2

Anstoßverkehr zur UBB

Bartarif

Preisstufe

Einzelfahraus-
weis 
Normaltarif

Einzelfahraus-
weis 
Ermäßigungs-
tarif Kind

Einzelfahraus-
weis 
Ermäßigungs-
tarif 
BahnCard

Einzelfahraus-
weis 
Ermäßigungs-
tarif BahnCard 
Kind

Gruppenpreis 
je Teilnehmer

Gruppenpreis 
je Teilnehmer 
Kind

2.1 5,50 € 2,75 € 4,15 € 2,10 € 2,75 € 1,40 €
104.1 6,50 € 3,25 € 4,90 € 2,45 € 3,25 € 1,65 €
5.1 8,50 € 4,25 € 6,40 € 3,20 € 5,25 € 2,15 €
6.1, 207.1 10,50 € 5,25 € 7,90 € 3,95 € 5,25 € 2,65 €
8.1 12,50 € 6,25 € 9,40 € 4,70 € 6,25 € 3,15 €
9.1 14,50 € 7,25 € 10,90 € 5,45 € 7,25 € 3,65 €
2.2 8,00 € 4,00 € 6,00 € 3,00 € 4,00 € 2,00 €
104.2 9,00 € 4,50 € 6,75 € 3,40 € 4,50 € 2,25 €
5.2 11,00 € 5,50 € 8,25 € 4,15 € 5,50 € 2,75 €
6.2, 207.2 13,00 € 6,50 € 9,75 € 4,90 € 6,50 € 3,25 €
8.2 15,00 € 7,50 € 11,25 € 5,65 € 7,50 € 3,75 €
9.2 17,00 € 8,50 € 12,75 € 6,40 € 8,50 € 4,25 €
2.3 10,00 € 5,00 € 7,50 € 3,75 € 5,00 € 2,50 €
104.3 11,00 € 5,50 € 8,25 € 4,15 € 5,50 € 2,75 €
5.3 13,00 € 6,50 € 9,75 € 4,90 € 6,50 € 3,25 €
6.3, 207.3 15,00 € 7,50 € 11,25 € 5,65 € 7,50 € 3,75 €
8.3 17,00 € 8,50 € 12,75 € 6,40 € 8,50 € 4,25 €
9.3 19,00 € 9,50 € 14,25 € 7,15 € 9,50 € 4,75 €
2.4 12,00 € 6,00 € 9,00 € 4,50 € 6,00 € 3,00 €
104.4 13,00 € 6,50 € 9,75 € 4,90 € 6,50 € 3,25 €
5.4 15,00 € 7,50 € 11,25 € 5,65 € 7,50 € 3,75 €
6.4, 207.4 17,00 € 8,50 € 12,75 € 6,40 € 8,50 € 4,25 €
8.4 19,00 € 9,50 € 14,25 € 7,15 € 9,50 € 4,75 €
9.4 21,00 € 10,50 € 15,75 € 7,90 € 10,50 € 5,25 €
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Anlage 3 

 
 
 
Bedingungen für Jahres- und Abonnementkarten (Zeitkarten mit einem Gel-
tungszeitraum von 12 aufeinanderfolgenden Monaten) 
 
Im Gemeinschaftstarif Vorpommern (GTV-Tarif) werden die nachstehend aufgeführ-
ten Jahres- und Abonnementkarten ausgegeben. Sie bestehen aus 12 gültigen 
Wertabschnitten gemäß GTV-Tarif. 
 
Die jeweiligen Wertabschnitte gelten vom ersten Kalendertag des ersten Gültigkeits-
monats 00:00 Uhr bis zum letzten Kalendertag nach Ablauf des letzten Gültigkeits-
monats 24:00 Uhr. 
 
 
1 Jahreskarten 
1.1 Übertragbare Jahreskarten, Jahreskarten zum Ermäßigungstarif 
 
Übertragbare Jahreskarten oder Jahreskarten zum Ermäßigungstarif werden als 
Fahrkarte 2. Klasse angeboten. Sie sind im Voraus in einem Betrag wahlweise bar, 
durch Überweisung oder im Lastschriftverfahren (Abbuchung vom Konto im Voraus 
ab dem 1. Werktag des laufenden Monats) zu bezahlen. 

 
Der Erwerb ist an allen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen und über das DB 
AboCenter Berlin möglich, bei Überweisung oder Lastschrift erfolgt der Versand auf 
dem Postwege oder durch einen Zustelldienst. 

 
Die Ausgabe erfolgt nach den Bestimmungen für Monatskarten zum Ermäßigungsta-
rif gemäß GTV 2.3. 
 
 
2 Abonnementkarten 
2.1 Übertragbare Abonnementkarten, Abonnementkarten zum Ermäßigungsta-
rif 
 
Übertragbare Abonnementkarten oder Abonnementkarten zum Ermäßigungstarif 
werden als Fahrkarten 2. Klasse angeboten und ausschließlich im Lastschriftverfah-
ren vertrieben. Ihr Gegenwert wird in monatlichen Teilbeträgen vom Konto (im Vor-
aus ab 1. Werktag des laufenden Monats) abgebucht. 

 
Der Erwerb ist ausschließlich über das DB AboCenter Berlin möglich, bei Überwei-
sung oder Lastschrift erfolgt der Versand auf dem Postwege oder durch einen Zu-
stelldienst. 

 
Die Ausgabe erfolgt nach den Bestimmungen für Monatskarten zum Ermäßigungsta-
rif gemäß GTV 2.3. 
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Anlage 3 

2 Beantragung der Teilnahme am Lastschriftverfahren, Erhalt der Wertab-
schnitte 
 
Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist schriftlich mit dem hierfür bestimmten Be-
stellschein spätestens bis zum 10. Kalendertag des Vormonats durch Abgabe an ei-
ner der besonders bekanntgegebenen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen zu 
beantragen. Bei übertragbaren Abonnementkarten kann die Beantragung auch auf 
dem Postweg erfolgen. 

 
Die für den Abbuchungszeitraum gültigen 12 Wertabschnitte werden dem Kunden 
postalisch zugestellt oder durch einen Zustelldienst überbracht. 

 
Bei nicht gekündigten oder nicht befristeten Verträgen wird automatisch der Versand 
bzw. die Zustellung der Wertabschnitte für das folgende Vertragsjahr vorgenommen. 
Der Kunde ist verpflichtet, bei Nichterhalt seiner Wertabschnitte unverzüglich das 
Verkehrsunternehmen darüber schriftlich zu informieren. 

 
Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, Antragsteller, die bei früheren Abonne-
ments Zahlungsunregelmäßigkeiten aufwiesen, von einer erneuten Teilnahme am 
Lastschriftverfahren auszuschließen. 
 
 
3 Durchführung des Lastschriftverfahrens (Abbuchungen) 
 
Mit Abgabe des Bestellscheins verpflichtet sich der Kunde zum Erwerb einer Jahres-
karte oder einer Abonnementkarte für 12 aufeinanderfolgende Monate und erteilt die 
Einzugsermächtigung für den Gesamtbetrag, oder die monatlichen Teilbeträge sowie 
den Restbetrag bei Kündigung zu Lasten des angegebenen Girokontos. Hierbei ist 
nicht erforderlich, dass der Kunde und der Kontoinhaber, zu dessen Lasten abge-
bucht wird, ein und dieselbe Person sind. 
 
Bei Tarifänderungen während der Laufzeit des Abonnements werden die Monatsbe-
träge ab dem Zeitpunkt der Änderung entsprechend angepasst. 

 
Kann der Einzugsbetrag (monatlicher Betrag bzw. erste Abbuchung des Jahresbe-
trages) aus Gründen, die nicht vom Verkehrsunternehmen zu vertreten sind, nicht 
fristgerecht abgebucht werden, werden der geschuldete Betrag und die anfallenden 
Bankgebühren sowie Verwaltungskosten von 2,50 EUR im nächsten Monat fällig und 
sind zu überweisen. Dieses gilt auch bei eventuell weiteren Rücklastschriften (siehe 
Punkt 7 „Kündigungen“). 
 
 
4 Verlängerung und Änderung der Verträge 
 
Für übertragbare Jahreskarten und übertragbare Abonnementkarten verlängert sich 
der Vertrag bzw. das Abonnement um weitere 12 Monate, wenn nicht mit einer Frist 
von 6 Wochen zum Ende der 12-Monats-Laufzeit gekündigt wird. 

 
Für Jahreskarten zum Ermäßigungstarif und Abonnements zum Ermäßigungstarif 
endet die Laufzeit des Vertrages grundsätzlich nach 12 Monaten. Eine Verlängerung 
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Anlage 3 

ist 6 Wochen vor Ende der Laufzeit unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen neu 
zu beantragen. 

 
Bei Wechsel in eine andere Preisstufe bzw. in einen anderen Abonnementtyp wäh-
rend der Laufzeit des Vertrages wird die Berechnung tagesgenau für den gesamten 
(auch restlichen) Zeitraum vorgenommen. 

 
Ein Wechsel zwischen der Jahreskarte mit jährlicher Zahlweise und der Abonne-
mentkarte mit monatlicher Zahlweise ist innerhalb eines Vertragszeitraumes ausge-
schlossen. 

 
Sämtliche Änderungen z. B. von Adressen und Bankverbindungen sind unverzüglich 
dem DB AboCenter Berlin schriftlich mitzuteilen. Änderungen können im Regelfall bis 
zum 10. des Vormonats berücksichtigt werden. Bei Änderung des Kontoinhabers ist 
eine neue Einzugsermächtigung vorzulegen. Anschriftenermittlungen gehen zu Las-
ten des Kunden. 
 
 
5 Verlust 
 
Bei Verlust von Wertabschnitten wird kein Ersatz geleistet. 
 
 
6 Kündigung der Verträge 
 
Der Vertrag kann durch den Kunden auch vor Ablauf der 12-Monats-Laufzeit schrift-
lich unter Rückgabe der restlichen Wertabschnitte gekündigt werden. Wird die Rück-
gabe bis zum 2. Kalendertag eines Monats vorgenommen (bei Einsendung Datum 
des Poststempels), so ist die Kündigung mit Ablauf des Vormonats wirksam. 
 
Bei einer vorzeitigen Kündigung wird für den Zeitraum der Inanspruchnahme (Anzahl 
der genutzten Tage) 1/360 des 12-fachen Preises  der Monatskarte gemäß GTV-
Tarif berechnet und abgebucht (bei Abonnementkarten) bzw. bargeldlos erstattet (bei 
Jahreskarten). Bei vorzeitiger bzw. nicht fristgerechter Kündigung des Vertrages 
werden Verwaltungskosten von 2,50 EUR erhoben. Nachlässe können hierbei nicht 
gewährt werden. 
 
Das DB AboCenter Berlin ist berechtigt, bereits nach der ersten Rücklastschrift den 
Abonnementvertrag zu kündigen. In diesem Fall ist der gesamte Restbetrag bis zum 
Ende der Laufzeit des Vertrages auf einmal fällig, es sei denn, die restlichen Wertab-
schnitte werden an das DB AboCenter Berlin zurückgegeben. Eine Ratenzahlung der 
ausstehenden Beträge ist nur bei Rückgabe der restlichen Wertabschnitte möglich. 
 
Bei Widerruf der Einzugsermächtigung bzw. bei nicht rechtzeitiger Bekanntgabe ei-
ner gültigen Bankverbindung wird der Abonnementvertrag durch das DB AboCenter 
Berlin gekündigt. Der gesamte Restbetrag bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages 
wird auf einmal fällig und muss vom Kunden innerhalb der vom DB AboCenter Berlin 
festgesetzten Frist beglichen werden. 
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7 Fahrgelderstattungen 
 
Eine Fahrgelderstattung für Jahres- bzw. Abonnementkarten zum Ermäßigungstarif 
werden nur bei einer mit Bettlägerigkeit verbundenen Einzelerkrankung über 15 
Krankheitstage gewährt. 
 
Der Nachweis ist durch ein ärztliches Attest oder die Bescheinigung eines Kranken-
hauses zu erbringen. Für jede Einzelerkrankung über 15 Tage wird ab dem ersten 
Tag 1/360 des Jahresbetrages der entsprechenden Jahres- bzw. Abonnementkarte 
gemäß GTV-Tarif, nach Abzug der Verwaltungskosten von 2,50 EUR, erstattet. Der 
Antrag ist durch den Kunden unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach 
Beendigung der Erkrankung zu stellen. 
 
Erstattungen für nicht ausgenutzte Fahrausweise werden nach Prüfung des An-
spruchs vorgenommen. Von dem zu erstattenden Betrag werden Verwaltungskosten 
von 2,50 EUR erhoben. 
 
Die Erstattungsbeträge werden bargeldlos überwiesen. 
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